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Vorwort

1.1	 Wovon wir ausgehen: die Mit­
wirkungsrechte von älteren Men­
schen in der Kommunalpolitik kön­
nen und sollen verbessert werden

Die politische Partizipation von parteipo-
litisch unabhängigen Seniorenvertretun-
gen findet auf allen Ebenen, der Bundes- 
und der Landesebene, aber vor allem auf 
der kommunalen Ebene statt. Dort sind sie 
als Beratungsgremium in die politischen 
Strukturen und Prozesse eingebunden.

Die Praxis zeigt, dass bei allen Beteilig-
ten Wissensdefizite und Missverständnis-
se über Reichweite und Grenzen der Mit-
wirkungsmöglichkeiten von Senioren-
vertretungen vorhanden sind. Das hat 

1.	 Wofür die Broschüre gedacht ist und 	
an wen sie sich wendet

zur Folge, dass Chancen und Möglichkei-
ten zur Verwirklichung der Teilhabe älte-
rer Menschen am politischen Geschehen 
im derzeit rechtlich vorgegebenen Rah-
men nicht optimal realisiert werden. 

Dabei ist stärker als bisher in den Blick 
zu nehmen: Ältere Menschen verfügen 
über vielfältige Potenziale zur Mitgestal-
tung des öffentlichen Raums. Doch wer-
den diese Potenziale von der Gesellschaft 
bislang nicht hinreichend wahrgenom-
men. Nach dem vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
initiierten Memorandum „Mitgestalten 
und Mitentscheiden – Ältere Menschen in 
Kommunen“ sind SeniorenInnen „in im-
mer stärkerem Maße daran interessiert, 
das Gemeinwesen mitzugestalten, und … 

Partizipation braucht zweifelsohne beteili-
gungsförderliche Rahmenbedingungen. 
Das gilt auch und gerade für die Mitwir-
kung von Seniorenvertretungen in der 
Kommunalpolitik. 

Die Broschüre stellt den derzeit dafür 
geltenden rechtlichen Rahmen dar und 
zeigt auf, inwieweit die Partizipationsrech-
te innerhalb dieser Vorgabe in der Kom-
munalpolitik optimiert werden können.

Für die kifas gemeinnützige GmbH ist 
der Kompetenzerwerb für bürgerschaftli-
ches Engagement ein Schwerpunkt ihrer 
Arbeit. Durch Projekte, Seminare, Work-
shops, Beratung, Coaching und Publikatio-
nen erhalten engagementwillige Men-
schen wichtige Anregungen für ihre Praxis.

Ein herzlicher Dank denen, die an der 
Erstellung der Broschüre mitgewirkt ha-
ben: 

Allen, die schriftliche Korrekturvor-
schläge eingereicht haben, Helga Walter, 
Vorsitzende der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Landesseniorenvertretungen, 
den Landesseniorenvertretungen, vor al-
lem in den Bundesländern Hamburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und 
Nordrhein-Westfalen sowie deren wissen-
schaftlicher Beraterin Barbara Eifert, 

ferner allen Seniorenbeiräten und allen 
hauptamtlich Tätigen in der Seniorenar-
beit und in der Kommunalpolitik, die Ver-
besserungshinweise gegeben haben. Die 
zahlreichen Eingaben machen deutlich, 
welch hohe Bedeutung der Optimierung 
der vorhandenen strukturellen Partizipa-
tionsmöglichkeiten zugemessen wird. 

Den Teilnehmenden an dem Workshop 
am 13.01.2011 in Fulda, bei dem zentrale 
Fragen des Textes in einem sehr inspirie-
renden und ergebnisorientierten Dialog 
erörtert wurden: Susanne Wegener, Ge-
schäftsstellenleiterin des Landessenioren-
beirats Hamburg, Manfred Aul, Vorsitzen-
der des Seniorenbeirats Kassel, Werner 
Knöss, Stellvertretender Vorsitzender der 
Landesseniorenvertretung Hessen, Klaus-
Dieter Meyer, 1. Vorsitzender des Senio-
renbeirats Laatzen, 

Christoph Maier, Rechtsreferent der 
Stadt Fürth für das juristische Check-up 
der Endfassung,

Gudrun Kemmann für das gründliche 
Korrekturlesen der Textentwürfe.

Ein besonderer Dank dem Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, das durch eine Förderung die Er-
stellung der Broschüre ermöglicht hat.

Alois Nock
Geschäftsführer
kifas gemeinnützige GmbH 
Waldmünchen

Bernhard Eder
kifas gemeinnützige GmbH 
Waldmünchen 
Leitung Kompetenzfeld  
bürgerschaftliches Engagement
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bereit, Verantwortung gegenüber der eige-
nen sowie den nachwachsenden Genera-
tionen zu übernehmen. … Viele Ältere 
wünschen sich, in Planungs- und Ent-
scheidungsprozesse einbezogen zu wer-
den“ (BAGSO o.J., S. 6).

Das gilt auch und gerade für die Partizi-
pationsmöglichkeiten in der Kommunal-
politik. Dort, wo die Seniorenvertretungen 
mit weitreichenden Beteiligungsmöglich-
keiten in die kommunalpolitischen Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse einge-
bunden sind, nehmen sie diese Partizipati-
onschancen im Sinne einer fachkundigen 
und gemeinwohlorientierten Mittler- und 
Beraterfunktion wahr. Auf diese Weise 

werden wertvolle Kompetenzen und Er-
fahrungen aktiver älterer Menschen für 
das Gemeinwesen nutzbar gemacht. Dies 
ist ein Mehrwert für die Kommunen.

Um die vorhandenen Partizipationspo-
tenziale optimal zu nutzen, gilt es eine 
Strategie zu entwickeln, die den Ausbau 
der strukturellen Partizipationsmöglich-
keiten von Seniorenvertretungen mit dem 
Erfahrungswissen und Kompetenzprofilen 
der im öffentlichen Raum aktiven Seniore-
nInnen verknüpft. Die Broschüre will der-
zeit geltende begünstigende Rahmenbe-
dingungen der politischen Partizipation 
aufzeigen und somit ein Baustein eines 
solchen Organisations- und Personalent-
wicklungsprozesses sein.

Ein Hinweis zur Begrifflichkeit: Die 
Gremien der politischen Partizipation äl-
terer Menschen werden in diesem Text 
mit den Begriffen „Seniorenvertretung“, 
„Seniorenbeirat“, „Seniorenrat“ bezeich-
net. Auch wenn sie im Einzelnen unter-
schiedliche Bedeutungsaspekte und -nu-
ancen aufweisen, werden sie im Folgen-
den synonym verwendet. Gemeint ist 
damit ein Team älterer Menschen, das, 
legitimiert durch offizielle Beschlüsse der 
Kommune, die Interessen der Senioren 
in der Kommunalpolitik und in der 
kommunalen Öffentlichkeit vertritt. Als 
Bindeglied zwischen den Anliegen der 
älteren Generationen und der Politik so-
wie der Kommunalverwaltung haben die 
Seniorenvertretungen eine wichtige 
Funktion in den kommunalpolitischen 
Strukturen. Ihre Mitglieder beraten die 
politisch Verantwortlichen zu allen The-
men, die SeniorenInnen betreffen, und 
übernehmen somit die Aufgabe der er-
fahrungsreichen, sachkundigen und 
kompetenten Politikberatung.

1.2	 Die Zielgruppen: Senioren­
vertretungen, Verantwortliche in 	
der Kommunalpolitik und in der 
Kommunalverwaltung, aktive 	
ältere Menschen

Die Broschüre richtet sich zum einen an 
kommunale Seniorenvertretungen (und 
deren Mitglieder) als Gremien der politi-
schen Partizipation älterer Menschen, zum 
anderen an die politisch Verantwortlichen 
in den kommunalen Gebietskörperschaf-
ten, die die Rahmenbedingungen für deren 
Mitwirkungsrechte definieren, sowie an 
jene, die diese Möglichkeiten in die Praxis 
umsetzen: die Kommunalverwaltungen. 
Die Broschüre will engagementbereite äl-
tere Menschen motivieren, sich in Senio-
renvertretungen zu engagieren, indem die 
Potenziale einer solchen Beteiligung an 
der Kommunalpolitik aufzeigt werden.

1.3	 Der Nutzen der Broschüre

Ziel der Broschüre ist, präzise über die op-
timalen rechtlich zulässigen Möglichkei-
ten der politischen Mitwirkung von Senio-
renvertretungen in den kommunalpoliti-
schen Strukturen und Prozessen zu 
informieren. 

Sie macht deutlich, worin genau ein 
umfassendes und zugleich juristisch legiti-
miertes Informations-, Antrags-, Sitz-, 
Rede- und Stimmrecht besteht.

Sie schafft Klarheit über Reichweite und 
Grenzen der Mitwirkungsmöglichkeiten 
von Seniorenvertretungen und will die Se-
niorenbeiräte motivieren, die vorhande-
nen Möglichkeiten kompetent wahrzu-
nehmen. 

Die politisch Verantwortlichen in den 
Kommunen werden aufgefordert, ihren 
Seniorenvertretungen solche Partizipati-
onsrechte für eine bestmögliche Mitwir-
kung zu gewähren – letztlich im wohlver-
standenen Eigeninteresse.

Dort, wo es keine Seniorenvertretungen 
gibt, sollen die Kommunen bewegt wer-
den, ein solches Gremium zu gründen. 
Kommunale Gebietskörperschaften, die 
bereits über einen Seniorenbeirat verfü-
gen, finden Anregungen, inwieweit sie die 
bestehenden Mitwirkungsrechte optimie-
ren können.
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beiräte konstruktiv, ziel- und ergebnisori-
entiert an den politischen Diskussionen 
(siehe dazu Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Landesseniorenvertretungen 2009).

In den vergangenen Jahren hat sich das 
gesellschaftliche Altersbild verändert. Äl-
tere Menschen werden nicht mehr aus-
schließlich oder vorrangig als Objekte der 
Fürsorge, sondern auch als Subjekte der 
Partizipation wahrgenommen. Allerdings 
ist „das gegenwärtig vorherrschende Al-
tersbild immer noch von Krankheit und 
Defiziten geprägt. Der Sechste Altenbe-
richt macht deutlich, dass die dominieren-
den Altersbilder in den zentralen Berei-
chen der Gesellschaft - etwa in der Arbeits-
welt, der Bildung, der Wirtschaft, der 
Politik, beim Zivilengagement oder in der 
medizinischen und pflegerischen Versor-
gung - .der Vielfalt des Alters häufig nicht 
gerecht werden. Die klare Botschaft des 

Berichts lautet dagegen: Die sogenannten 
jungen Alten können sich mit ihren Po-
tenzialen weitaus stärker als bisher in die 
Gesellschaft einbringen - und sie wollen 
dies auch“ (siehe Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
2010, S. 1).

Zur sinnvollen Gestaltung der demogra-
fischen Entwicklung ist das bürgerschaftli-
che Engagement älterer Menschen eine 
wesentliche Ressource. Damit ist auch die 
Vertretung der Interessen älterer Men-
schen bedeutsam, um deren zunehmen-
dem Anteil an der Gesamtbevölkerung ge-
recht zu werden. Dabei wird Partizipation 
nicht nur als formal-demokratischer 
Selbstzweck oder als Lobbying für die In-
teressen der Senioren, sondern „als Mittel 
zur Förderung von Gemeinwohl und allge-
meiner Wohlfahrt“ (Blaumeister/Wappels-
hammer 2004, S. 441) verstanden.

2.	 Der politische Kontext: Mehr politische Partizipation 	
älterer Menschen wagen!

wird im Kontext der Handlungsempfeh-
lungen angemahnt, die Kommunikation 
zwischen den BürgernInnen und den poli-
tischen Entscheidungsträgern zu verbes-
sern, damit die unterschiedlichen Lebens-
lagen älterer Menschen differenzierter 
wahrgenommen und berücksichtigt wer-
den (siehe BAGSO o.J., S. 14). Ausdrück-
lich werden dabei Seniorenvertretungen 
und –beiräte erwähnt, die hierzu einen 
entscheidenden Beitrag leisten. Dazu 
brauchen sie „Informations- und Mitspra-
chemöglichkeiten in der Rats- und Kreis-
tagsarbeit“ (BAGSO o.J., S. 14).  

Die Broschüre steht im Kontext der in 
den Sozialwissenschaften und in der Kom-
munalpolitik zunehmend Beachtung fin-
denden Leitidee der Bürgerkommune. De-
ren Anliegen ist es, BürgerInnen stärker als 
bisher in kommunale Entscheidungen 
einzubeziehen. Ein neues Zusammenspiel 
von repräsentativen, direkten und koope-
rativen Demokratieformen soll Legitimität 
und Akzeptanz des politisch-administrati-
ven Handelns verbessern, Politikverdros-
senheit bekämpfen und die BürgerInnen 
für mehr Einsatz für das politische Ge-
meinwesen gewinnen. Gelegentlich wird 
eingewandt, dass Beteiligungsstrukturen 
wie Beiräte dazu neigen, sich in Funda-
mentalopposition zum Gemeinderat zu 
begeben, und auf diese Weise die durch 
Wahl legitimierten Mehrheitsverhältnisse 
nicht gebührend anzuerkennen. Dagegen 
beteiligen sich nach Einschätzung aller Be-
teiligten, der Seniorenvertretungen wie 
auch der Bürgermeister und der Fachleute 
in der Kommunalverwaltung, Senioren-

Die Frage der Verbesserung der Mitwir-
kungsrechte von älteren Menschen ist in 
unterschiedlichen Diskursen angesiedelt: 
in der Engagementpolitik wird gefordert, 
bessere Rahmenbedingungen für das bür-
gerschaftliche Engagement zu schaffen. 
Das Leitbild der Bürgerkommune steht für 
eine Neubestimmung des Verhältnisses 
von BürgernInnen und den politischen 
Entscheidungsgremien sowie der Kommu-
nalverwaltung. In der Politik findet ein 
neues Altersbild zunehmend Akzeptanz. 
Das Engagement älterer Menschen ist ein 
wichtiger Faktor, um die demographische 
Entwicklung zu gestalten.

Die Broschüre greift das Anliegen der 
Initiative „Alter schafft Neues“ des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend auf, Rahmenbedingungen für 
mehr Beteiligung älterer Menschen in un-
serer Gesellschaft zu schaffen. Denn nach 
dem jüngsten Freiwilligensurvey des Bun-
desfamilienministeriums hat das freiwilli-
ge Engagement von älteren Menschen in 
den letzten Jahren zugenommen.

Um dieser für eine solidarische Gesell-
schaft so wichtigen Einsatzbereitschaft ge-
recht zu werden, sind engagementförderli-
che Rahmenbedingungen zu schaffen. Das 
gilt auch für die institutionellen Mitwir-
kungsrechte von SeniorenInnen in der 
Kommunalpolitik. In dem viel beachteten 
Memorandum „Mitgestalten und Mitent-
scheiden – Ältere Menschen in Kommu-
nen“, das von den Kommunalen Spitzen-
verbänden Deutscher Städtetag, Deutscher 
Landkreistag und Deutscher Städte- und 
Gemeindebund mit unterzeichnet wurde, 
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setz). In Mecklenburg-Vorpommern ist am 
26.07.2010 ein Seniorenmitwirkungsge-
setz in Kraft getreten, das Aufgaben und 
Befugnisse der Landesseniorenvertretung 
beschreibt, den Landkreisen und Gemein-
den die Einrichtung von Seniorenbeiräten 
empfiehlt und Altenparlamente, Regional-
konferenzen und ähnliche Veranstaltun-
gen als Foren der politischen Partizipation 
älterer Menschen definiert.

3.1	 Die Mitwirkungsrechte 	
von Seniorenvertretungen in der 
Kommunalpolitik nach der 	
geltenden Rechtslage

Die Partizipationsrechte lassen sich auffä-
chern in Informations-, Antrags-, Anhö-
rungs-, Sitz-, Rede- und Stimmrecht. Im 
Folgenden werden die einzelnen Mitwir-
kungsrechte von Seniorenvertretungen un-
ter der Maßgabe untersucht, wie deren op-
timale Ausgestaltung im Rahmen der gel-
tenden Rechtslage beschaffen sein kann.

3.1.1 Informationsrecht

Grundsätzlich ist das Informationsrecht 
der Bürger und die ihm entsprechende In-
formationspflicht der Gemeindeleitung 
ein wesentliches Element der Bürgerparti-
zipation (Günther/Beckstein 2008, S. 91). 
Dies gilt auch für Seniorenvertretungen, 
sofern sie gesetzlich oder satzungsmäßig 
vorgesehen oder durch einen Beschluss 
der politisch Verantwortlichen in der 
Kommune institutionalisiert worden 
sind. Somit ist die Informationsbeschaf-
fung auch eine Bringschuld der Kommu-
ne (was nicht heißt, dass sich die Senio-
renbeiräte nicht selbst aktiv darum 

kümmern sollten). Seniorenvertretungen 
sollen von der Kommunalverwaltung um-
fassend und rechtzeitig über alles infor-
miert werden, was für die Interessen der 
älteren Menschen relevant ist. „Rechtzei-
tig“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Er 
ist abzugrenzen von dem Terminus „un-
mittelbar“ und kann so definiert werden: 
Informationen werden dann rechtzeitig 
übergeben, wenn eine Antwort der Senio-
renvertretung in dessen normalem Ar-
beitsablauf möglich ist. Es muss ausrei-
chend Zeit vorhanden sein, eine gehalt-
volle Antwort zu geben. 

Im internen Verwaltungsbereich ist für 
rechtzeitige Übermittlung eine Frist von 
zwei Wochen, im externen Bereich von 
vier Wochen üblich. Eine solche Vierwo-
chenfrist wäre auch bei Seniorenvertre-
tungen angebracht. Zu berücksichtigen ist 
dabei, dass Seniorenvertretungen ehren-
amtliche Gremien sind, bei denen die 
Kommunikation trotz zunehmend auch 
elektronisch guter Vernetzungen mehr 
Zeit erfordert als z.B. bei Ratsmitgliedern. 
Welcher Zeitraum gewählt wird, obliegt 
den jeweils Beteiligten in den Kommunen 
und Seniorenvertretungen. Die Bestim-
mung des Zeitraums sollte partizipativ er-
folgen mit dem Ziel, den Spagat zwischen 
„zu kurzfristiger Informationsweitergabe“ 
und „zu viel zeitlichem Vorlauf für die In-
formationsvorgabe“ im Sinne aller Betei-
ligten zu gestalten. Hier sind im Sinne 
praktizierter Partizipation beide Seiten ge-
fragt!

3.1.2 Antrags- und Anhörungsrecht

Mit dem Antrags- und Anhörungsrecht ist 
die Befugnis des Seniorenbeirats verbun-
den, zu allen seniorenrelevanten Themen 
Anträge direkt an den Gemeinderat und 

3.	 Rechtliche Grundlagen 

Für die Ausgestaltung der Mitwirkungs-
rechte von Seniorenvertretungen haben 
die Kommunen im Rahmen ihres durch 
das Grundgesetz (Art. 28, Absatz 2) garan-
tierten Selbstorganisationsrechts einen 
hohen Gestaltungsspielraum, auch wenn 
sie an den durch das Kommunalverfas-
sungsrecht vorgegebenen Rahmen gebun-
den sind. Kommunen können Senioren-
vertretungen als beratende Gremien bil-
den, die nicht (unbedingt) aus Mitgliedern 
des Gemeinderats oder Kreistags (bei 
Landkreisen) bestehen. 

Für das Kommunalverfassungsrecht ist 
nicht der Bund, sondern sind die Länder 
zuständig. Insofern ist der Rahmen der 
Mitwirkungsrechte von Seniorenvertre-
tungen nicht bundeseinheitlich, sondern 
landesgesetzlich geregelt, mit zum Teil be-
deutsamen Unterschieden zwischen den 
Ländern. Rechtsgrundlagen sind die Ge-
meindeordnungen bzw. Kommunalver-
waltungsgesetze oder Bezirksverwaltungs-
gesetze der Bundesländer. Sie sind ein 
möglicher juristischer Rahmen, um den 
ihnen zugeordneten Kommunen die Ein-
richtung von kommunalen Seniorenver-
tretungen als Pflichtaufgabe zuzuschrei-
ben. Wie im Folgenden gezeigt wird, ma-
chen diese Rechtsgrundlagen wenig 
konkrete Vorgaben zur Einrichtung und 
zum Gestaltungsrahmen von Seniorenver-
tretungen. Dadurch haben die Kommu-
nen ein hohes Maß an Freiheit, im Rah-
men ihres kommunalen Satzungsrechts 
die Mitwirkungsrechte ihrer Seniorenver-
tretung zu regeln.

Die Gesetzgebungszuständigkeit auf 
Landesebene führt dazu, dass das Kommu-
nalrecht geprägt ist „durch ein unüber-

sichtliches und heterogenes Bild“ (Gün-
ther/Beckmann 2008, S. 12). Bei der Frage 
der Einführung von Seniorenvertretungen 
und deren Mitwirkungsrechten ergibt sich 
dennoch ein relativ einheitliches Bild: Es 
gibt in keinem Bundesland eine landes-
rechtliche Regelung, die den Kommunen 
die Einrichtung von Seniorenvertretungen 
als Pflichtaufgabe vorschreibt mit Ausnah-
me eines Stadtstaates, des Landes Berlin. 
Eine solche verpflichtende gesetzliche 
Vorgabe würde aus Gründen des Konnexi-
tätsprinzips dazu führen, dass die Bundes-
länder ihren Kommunen die Kosten für 
Einrichtung und Unterhalt von Senioren-
vertretungen bezahlen müssten. Einige 
Landesregierungen empfehlen allerdings 
die Einrichtung von Seniorenbeiräten. 
Gleichwohl ist nach den Gemeindeord-
nungen die Gründung von Seniorenver-
tretungen nicht zwingend vorgeschrieben. 
Die Kommunen können sie einrichten. Sie 
würden aber der Gemeindeordnung nicht 
zuwider handeln, wenn sie dies nicht tun.

Explizit gesetzlich geregelt sind politi-
sche Mitwirkungsrechte älterer Menschen 
auf Landesebene in den Bundesländern 
Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. 
Das Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz 
garantiert den Mitgliedern der bezirkli-
chen Seniorenvertretungen ein Rederecht 
in den Ausschüssen der Bezirksverordne-
tenversammlung auf der Basis als sach-
kundige und betroffene BürgerInnen (§ 4 
Absatz 4, 1. Berliner Seniorenmitwirkungs-
gesetz). Allerdings werden die Vertretun-
gen der älteren Menschen nicht gewählt, 
sondern vom für Senioren zuständigen 
Mitglied des Bezirksamts berufen (§ 4 Ab-
satz 2, Berliner Seniorenmitwirkungsge-
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Ob den sachkundigen Bürgern in den 
Ausschüssen ein Stimmrecht oder nur ein 
Mitberatungsrecht eingeräumt werden 
soll, wird unschiedlich gehandhabt. In ei-
nigen wenigen Bundesländern haben sie 
ein Stimmrecht (vgl. ebd.). In mehreren 
Bundesländern dürfen die sachkundigen 
Bürger nur in beratenden Ausschüssen 
präsent sein. Die Gewährung des Stimm-
rechts für Seniorenbeiräte in Ausschüssen 
mag manchen zu weit gehen. Sie mögen 
argwöhnen, dass damit die Grenze zwi-
schen Mitentscheidung und Mitberatung, 
zwischen den Entscheidungskompeten-
zen der gewählten MandatsträgerInnen 
und den beratenden sachkundigen Bür-
gernInnen verwischt würde. Andererseits 
ist festzustellen, dass in den Gemeinde-
ordnungen (so in Nordrhein-Westfalen 
und Mecklenburg-Vorpommern), die 
sachkundigen BürgernInnen ein Stimm-
recht in Ausschüssen einräumen, dies aus-
schließlich für beratende Ausschüsse vor-
gesehen ist. Das bedeutet, das Stimmrecht 
der sachkundigen BürgerInnen ist in Gän-
ze eingebunden in die Funktion der Bera-
tung der entscheidungsbefugten Organe 
der Kommune. 

Neben dem Modell des „sachkundigen 
Bürgers“ benennen die einschlägigen ge-
setzlichen Regelungen mancher Bundes-
länder (siehe Tabelle 1) beratende Beiräte 
wichtiger gesellschaftlicher Gruppen als 
Gremium der Kommunen. Die Regelun-
gen zu deren Bestellung sind heterogener 
als die Bestimmungen zu den sachkundi-
gen Bürgern. In einigen Bundesländern 
(Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, 
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt) gibt 
es keine Regelungen dazu. Mehrfach (in 
Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thü-
ringen) wird die Bildung von Ausländer-

beiräten oder Integrationsräten erwähnt, 
zum großen Teil als Pflicht-Aufgabe. Drei 
Bundesländer (Rheinland-Pfalz, Sachsen 
und Schleswig-Holstein) haben allgemei-
ne Aussagen in Form von Kann-Klauseln 
für die Etablierung von Beiräten für gesell-
schaftliche Gruppen. In einem Bundes-
land wird formuliert, dass die Kommunen 
den Belangen der Behinderten durch die 
Gründung eines Beirats oder durch die Be-
stellung eines Beauftragten besonders 
Rechnung tragen können (Mecklenburg-
Vorpommern). 

In den Gemeindeordnungen von vier 
Bundesländern (Baden-Württemberg, Bre-
men, Saarland und Schleswig-Holstein) 
wird den Kommunen nahe gelegt, bei Vor-
haben, die die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen betreffen, diese auf ange-
messene Weise in den Diskussionsprozess 
einzubeziehen. Dazu wird ausdrücklich 
auf die Schaffung entsprechender Gremi-
en (Beiräte) hingewiesen.

Die Einrichtung von kommunalen Se-
niorenbeiräten wird in Berlin, Hamburg 
und Mecklenburg-Vorpommern erwähnt.

Die Ausführungen über die Einrich-
tung von Beiräten zeigen, dass damit ein 
Gremium etabliert wird, das den Orga-
nen der Kommunalpolitik die Interessen 
der von ihm repräsentierten gesellschaft-
lichen Gruppe nahe bringen soll. Unter-
schiedlich sind die Möglichkeiten der 
Mitwirkung geregelt: In Brandenburg 
können sie gegenüber der Gemeindever-
tretung Stellungnahmen abgeben. In 
Hamburg können Seniorenbeiräte Vor-
schläge machen und Anregungen geben. 
In Hessen haben Vertreter von Beiräten, 
Kommissionen und Sachverständige An-
hörungs-, Vorschlags- und Rederecht in 
den Organen der Gemeinden und ihren 
Ausschüssen. 

an die Kommunalverwaltung zu richten 
mit der Maßgabe, dass darauf innerhalb 
einer bestimmten Frist zu reagieren ist.

Nach der Bayerischen Gemeindeord-
nung müssen Empfehlungen von Bürger-
versammlungen innerhalb einer Frist von 
drei Monaten vom Gemeinderat behan-
delt werden (Art. 18 Absatz 4 Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern). Dies 
wäre analog eine sinnvolle maximale Frist 
für die Behandlung von Anträgen der Se-
niorenvertretungen durch Gemeinderat 
und Kommunalverwaltung.

3.1.3 Sitz-, Rede- und Stimmrecht

Die Mitwirkungsrechte von Nicht-Man-
datsträgern (Nicht-Gemeinderats-Mitglie-
dern) in den kommunalpolitischen Gre-
mien sind in den Gemeindeordnungen 
der einzelnen Bundesländer geregelt. De-
ren vergleichende Analyse (siehe Tabelle 
1) ergibt folgendes Bild: Die Gemeinde-
ordnungen definieren die Mitwirkungs-
möglichkeiten von Nicht-Mandatsträgern 
in den kommunalpolitischen Gremien in 
der Form von sachkundigen Bürgern, als 
Sachverständige oder durch Beiräte gesell-
schaftlicher Gruppen. Dabei ist die Rechts-
lage in den einzelnen Bundesländern 
nicht einheitlich. 

Eine große Mehrheit der Gemeindeord-
nungen der Bundesländer bietet den juri-
stischen Rahmen für die Partizipation 
sachkundiger Bürger an den Ausschüssen 
des Gemeinderats. Die Einbeziehung sach-
kundiger Bürger in Gemeinderatausschüs-
se – schon zwischen den Weltkriegen als 
wichtiges Instrument zur Überwindung 
der ‚Krise des kommunalen Ehrenamts’ ge-
sehen – hat nach dem Krieg zur Einfüh-
rung dieser Institution in den meisten 
Gemeindeordnungen geführt (siehe Kne-

meyer 2004, S. 178). Nach der weitest
gehenden Bestimmung können sie Mit-
glied sein, und zwar sowohl in beratenden 
wie auch in beschließenden Ausschüssen 
und dort dieselben Rechte und Pflichten 
haben wie die Gemeinderäte. Im Hinter-
grund steht wohl die Vorstellung, dass die 
Kommunalpolitik gut beraten ist, konti-
nuierlich und systematisch den Kompe-
tenztransfer von Fachwissen in deren Gre-
mien zu organisieren. Seltener taucht die 
Formulierung auf, dass punktuell Sachver-
ständige hinzugezogen werden können. 
In der Regel gibt es keine Aussagen über 
die Dauer der Präsenz der sachkundigen 
Bürger in den Ausschüssen, so dass man 
davon ausgehen kann, dass sie ihnen bis 
zum Ende der jeweiligen Wahlperiode an-
gehören.

Dieser Form der Mitwirkung werden ju-
ristische Schranken gesetzt. Stets wird be-
tont, dass die Mehrheit der Ausschussmit-
glieder Angehörige des Gemeinderats sein 
müssen. Zwar „haben im Ausschuss (sach-
kundige Bürger) prinzipiell dieselbe 
Rechtsstellung wie die Gemeinderatsmit-
glieder, jedoch muss ihre Zahl kleiner sein 
als die der Gemeinderatsmitglieder im 
Ausschuss“ (Günther/Beckmann 2008, S. 
31). Dies hat wegen der demokratischen 
Legitimation der Ausschussentscheidun-
gen nach dem Spiegelbildprinzip zu erfol-
gen Die Ausschüsse stellen nämlich ein 
verkleinertes Abbild des Gemeinderats 
und des Stärkeverhältnisses der in ihm 
vertretenen politischen Gruppierungen 
dar (siehe Becker u.a. 2005, S. 136). Diese 
Einschränkungen machen deutlich, dass 
die Aufgabe der sachkundigen Bürger eine 
Zuarbeit für die Gemeinderäte in Forum 
einer fachlichen Politikberatung ist. Die 
Beschlussfassung ist den gewählten Man-
datsträgern vorbehalten. 
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einzelne Mitglieder der Seniorenvertre-
tung explizit als sachkundige Bürger oder 
Einwohner ernannt werden.

Was spricht dagegen, dort, wo die Ge-
meindeordnungen der Bundesländer dies 
ermöglichen, die demnach grundsätzlich 
eingeräumten Partizipationsmöglichkei-
ten als sachkundige Bürger und als Beiräte 
für Seniorenvertretungen zu kombinie-
ren? Nichts und vieles dafür! Solange das 
Prinzip der repräsentativen Demokratie 
gewahrt bleibt, dass die Entscheidungen 
im Gemeinderat und daher nur von den 
demokratisch gewählten Mandatsträgern 
getroffen werden, sollte praktizierte Parti-
zipation als die Kommune bereichernde 
Chance begriffen werden. Nach dem all-
gemein anerkannten Selbstverständnis 
von Seniorenvertretungen sehen diese 
ihre Aufgabe in der Politikberatung. Gera-
de angesichts der demografischen Ent-
wicklung und vielfacher Entsolidarisie-
rungsprozesse in der Gesellschaft sind das 
Wissen und der Erfahrungsschatz der älte-
ren Generation eine wesentliche Ressour-
ce, um diese sozialen Umbrüche für alle 
Altersgruppen sinnvoll zu gestalten. Se-
niorenvertretungen bringen hierbei die 
Bedürfnisse und Interessen älterer Men-
schen in die kommunalpolitischen Dis-

kussionen ein und wollen „im Kleinen“ 
ihr lokales Umfeld generationengerecht 
und attraktiv und damit gemeinwohlori-
entiert gestalten.

Zusammengefasst könnten die Kom-
munen Seniorenbeiräten demnach folgen-
de Mitwirkungsrechte in der Kommunal-
politik einräumen:

	 Sie sind durch einzelne Mitglieder der 
Seniorenvertretung in den Ausschüs-
sen des Gemeinderats, die für die älte-
ren Generationen relevant sind, als 
sachkundige Bürger mit denselben 
Rechten und Pflichten wie die Ge-
meinderäte präsent. Sofern das Stimm-
recht durch die entsprechende Landes-
gemeindeordnung ausgeschlossen ist, 
verfügen sie zumindest über Rede- und 
Antragsrecht.

	 Sie haben in den Sitzungen des Ge-
meinderats bei Senioren betreffenden 
Tagesordnungspunkten Sitz und Stim-
me (Rederecht).

	 Zu beachten ist dabei: dies gilt nur, in-
sofern die einschlägigen landesrechtli-
chen Regelungen (Gemeindeordnung, 
Kommunalverfassungsgesetz oder Be-
zirksverwaltungsgesetz) diesen Gestal-
tungsspielraum vorsehen.

3.2 Schlussfolgerungen für die Opti­
mierung von Mitwirkungsrechten für 
die Seniorenvertretung
Was bedeutet nun dieser Befund für die 
Optimierung der Mitwirkungsrechte von 
Seniorenvertretungen?

Zusammenfassend lässt sich feststellen: 
Die Gemeindeordnungen der Bundeslän-
der enthalten mehrheitlich keine Aussa-
gen, die eine verbindliche Etablierung von 
Seniorenvertretungen fordern, aber einige 
Aussagen, die eine solche Form der politi-
schen Partizipation fördern. Nur in Meck-
lenburg-Vorpommern wird auf gesetzli-
cher Basis (§ 10 Seniorenmitwirkungsge-
setz) die Bildung von Seniorenvertretungen 
in den Kommunen formuliert, aber nur als 
Empfehlung für die Kommunen. 

Andererseits wird deren Einrichtung 
nach den einschlägigen landesrechtlichen 
Regelungen (Gemeindeordnung, Kommu-
nalverwaltungsgesetz) nicht verboten. Die 
Kommunen haben also einen großen Ge-
staltungsfreiraum. Sie sind gut beraten, 
diesen sinnvoll zu nutzen. Folgende Be-
stimmungen können herangezogen wer-
den, um eine Gründung von Senioren
vertretungen zu erreichen und deren 
Mitwirkungsrechte im Rahmen des reprä-
sentativen kommunalpolitischen Systems 
zu optimieren: 

Mit den Begriffen des „sachkundigen 
Bürgers“ und des „sachkundigen Einwoh-
ners“ ist ein rechtlicher Rahmen geschaf-
fen worden, der die Bürgerbeteiligung von 
Nicht-Gemeinderatsmitgliedern an den 
Ausschüssen des Gemeinderats legitimiert. 
Der Unterschied zwischen den beiden Be-
griffen liegt darin, dass der Terminus 
„sachkundige Einwohner“ auch die ansäs-
sigen AusländerInnen mit einschließen 
kann. „In fast allen Bundesländern kön-

nen neben den vom Volk gewählten Mit-
gliedern des Gemeinderats oder des Kreis-
tags auch Bürger … einem freiwilligen Aus-
schuss des Gemeinderats oder Kreistags 
angehören“ (Günther/Beckmann 2008, S. 
138). In den einschlägigen landesrechtli-
chen Regelungen aller Bundesländer außer 
Bayern, Bremen, Hessen und Saarland wer-
den explizit Mitwirkungsrechte von sach-
kundigen Bürgern und Einwohnern defi-
niert. Die Bayerische Gemeindeordnung 
enthält dazu keine Aussage. In Bremen 
können Bevölkerungsgruppen, die von 
den Entscheidungen vorwiegend betroffen 
werden, und Dritte als Nicht-Mandatsträ-
ger in den Ausschüssen präsent sein. Eine 
ähnliche Formulierung findet sich in Hes-
sen. Zusätzlich können sachkundige Bür-
ger in Kommissionen vertreten sein, die 
entweder temporäre Aufgaben erfüllen 
oder zur dauerhaften Verwaltung oder Be-
aufsichtigung einzelner Geschäftsbereiche 
eingerichtet werden. Im Saarland können 
punktuell zu bestimmten Themen einzel-
ne Personen und Vertretungen von Perso-
nengruppen angehört werden.

Was sollte die Kommunen daran hin-
dern, die den sachkundigen Bürgern bzw. 
Einwohnern einzuräumenden Partizipati-
onsrechte auch Repräsentanten von Se-
niorenbeiräten zu gewähren? Senioren-
vertretungen sind von den Kommunen 
eingerichtete und legitimierte Fachbera-
tungsorgane für die Belange der älteren 
Generationen. Sie verbinden Sach- und 
Betroffenenkompetenz. Gegen die Ver-
bindung der Partizipationsrechte von 
sachkundigen Bürgern bzw. Einwohnern 
mit den Seniorenvertretungen mag einge-
räumt werden, dass erstere sich an Einzel-
personen richtet, ein Seniorenbeirat aber 
ein kollektives Gremium ist. Dieses Span-
nungsverhältnis wäre so zu lösen, dass 
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ne Verankerung von Seniorenvertretun-
gen als verbindlich einzurichtende Gremi-
en gegeben ist, ist doch nach der derzeit 
geltenden Rechtslage deren Einrichtung in 
den Kommunen juristisch legitim und po-
litisch geboten. Mit anderen Worten: 
Kommunen können durch Seniorenver-
tretungen nur gewinnen.

Die Einbindung der Seniorenvertretun-
gen in die gesetzlichen Regelungen (Ge-
meindeordnungen bzw. ähnliche Nor-
men) der Bundesländer ist ein wichtiges 
politisches Ziel, um die Verbindlichkeit 
der Einrichtung von Seniorenbeiräten zu 
erreichen. Auf dem Weg dahin haben be-
stehende Seniorenvertretungen Möglich-
keiten mit daran zu wirken, die Anzahl der 
Seniorenbeiräte zu erhöhen und die Quali-
tät ihrer Arbeit durch Fortbildungen kon-
tinuierlich weiter zu entwickeln.

Wichtig erscheint es, parallel auf kom-
munaler Ebene eine Optimierung der Par-
tizipationsrechte zu erreichen. Die Erfah-
rung lehrt, dass in einigen Kommunen 
weitreichende Mitwirkungsrechte vorhan-
den sind, in anderen hingegen nicht. Es 
gibt hierbei auch erhebliche Unterschiede 
zwischen den Kommunen innerhalb der 
einzelnen Bundesländer. Das bedeutet, 
dass manche Kommunen den von ihrer 
Gemeindeordnung vorgegebenen Rah-
men nicht ausschöpfen. Es ist also auf 
kommunaler Ebene mehr möglich als ge-
meinhin angenommen wird. Der durch 

die einschlägigen landesrechtlichen Rege-
lungen vorgegebene Spielraum sollte tun-
lichst ausgelotet werden. Hierbei können 
die jeweiligen Landesseniorenvertretun-
gen wichtige Aufgabe übernehmen, z.B. 
die Kommunikation guter Beispiele, die 
Förderung des Austausches von Senioren-
vertretungen sowie die Werbung für Se-
niorenvertretungen in den Kommunen. 

Die geltende Rechtslage lässt umfassen-
de Mitwirkungsmöglichkeiten zu. Die Er-
fahrungen in Kommunen, die weitrei-
chende Partizipationsmöglichkeiten ge-
währen, zeigen, dass diese Praxis dem 
Wohle der gesamten Kommune dient. 
Eine Einbindung der Seniorenvertretun-
gen in die Hauptsatzungen der Kommu-
nen sorgt zum Beispiel für Rechtsklarheit 
und für mehr Verbindlichkeit, da die 
Hauptsatzungen nur mit 2/3 der Rats-
mehrheit geändert werden können.

Seniorenvertretungen sind nicht das 
einzig mögliche und exklusive Mitwir-
kungsorgan älterer Menschen in der Kom-
munalpolitik, aber ein wichtiges und be-
währtes mit einem vergleichsweise hohen 
Verbreitungsgrad. Sie sind es längst wert, 
im Interesse des Gemeinwohls und künfti-
ger Generationen mehr Partizipations-
rechte zu erhalten. Wenn jüngere Genera-
tionen erleben und erfahren, dass Partizi-
pation zur Normalität ihrer Kommunen 
gehört, erhöht dies die Chance, dass auch 
sie sich am Gemeinwohl beteiligen.

4.	 Seniorenvertretungen als wichtige 	
zielgruppenorientierte gemeinwohlbezogene 	
institutionelle Beteiligungsform

Angesichts einer immer komplexer und 
unübersichtlich werdenden Politik sind 
die Akteure der Kommunalpolitik gut be-
raten, externes Erfahrungswissen und 
Sachverstand systematisch einzubezie-
hen. Auch weil dies dazu beitragen kann, 
Gestaltungsprozesse und Veränderungen 
in den Kommunen sozialverträglich zu 
organisieren. Eine solche Beratungskom-
petenz ist in Beiräten wie den Senioren-
vertretungen in beachtlichem Ausmaß 
vorhanden. Diese Menschen für das Ge-
meinwohl zu gewinnen, kann Kommu-
nen nur bereichern.

Seniorenvertretungen sind in der Leit-
vorstellung einer kooperativen Demokra-
tie eine zielgruppenorientierte gemein-
wohlbezogene institutionelle Beteili-
gungsform im kommunalpolitischen 
Bereich: Sie beraten die kommunalpoliti-
schen Entscheidungsorgane. Das Ent-
scheidungsmonopol des Gemeinderates 
bleibt gewahrt (siehe auch von Alemann 
2000, S. 49). 

Obwohl Seniorenvertretungen nach 
unterschiedlichen Verfahren (Delegation, 
Wahl) gebildet werden, ist deren Aufga-
benstellung klar und eindeutig. Sie sind 
zielgruppenorientiert und gemeinwohlbe-
zogen tätig: Sie vertreten die Interessen 
der älteren Generationen überparteilich 
und überkonfessionell und sind damit frei 
von parteipolitischen und religiösen Re-
striktionen. Dabei treten sie in den mei-
sten Fällen nicht als bloße Sachwalter der 
Belange der älteren Menschen auf, son-

dern vertreten unter der Perspektive der 
Generationengerechtigkeit generationen-
übergreifende Interessen. Gerade in dieser 
Mehrgenerationenperspektive, die sich 
nicht auf gruppenspezifische Spezialinter-
essen konzentriert, liegt ein spezifisches 
Potenzial von Seniorenvertretungen, das 
es in mancher Kommune noch zu entdec-
ken gilt.

Um die parteipolitische Neutralität und 
Unabhängigkeit von Seniorenvertretun-
gen strikt zu wahren, ist es wichtig, dass 
sie frei sind von der Einflussnahme durch 
Parteien. So sollten keine gewählten Rats-
mitglieder, die in der Regel einer Partei 
oder Wählergemeinschaft angehören, 
Mitglied von Seniorenvertretungen sein. 
Dies wird auch von den Landessenioren-
vertretungen und deren Bundesarbeitsge-
meinschaft gefordert. In den Geschäfts-
ordnungen zahlreicher Seniorenbeiräte ist 
explizit geregelt, dass die Übernahme ei-
nes politischen Gemeinderatsmandats 
zwangsläufig zum Ausscheiden aus der Se-
niorenvertretung führt.

Von anderen Interessensgruppen unter-
scheiden sie sich dadurch, dass sie formell 
durch einen Beschluss des Gemeinderats 
eingerichtet wurden und auf der Basis ei-
ner kommunalpolitisch legitimierten Sat-
zung und Geschäftsordnung handeln. So-
mit sind sie Teil des kommunalen poli-
tisch-administrativen Systems und ein 
institutionelles Medium der Partizipation.

Auch wenn und solange in allen Ge-
meindeordnungen der Bundesländer kei-
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Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (Hrsg.), Senio-
renvertretungen, Verantwortung für das 
Gemeinwesen, Stuttgart, 2. Auflage, S. 
37–50.

5.	 Kompetenzen für Partizipation: 	
Kompetenzprofile einer Seniorenvertretung 	
und der notwendige Bildungsbedarf

Die Existenz einer Seniorenvertretung ist 
eine notwendige, aber nicht hinreichende 
Voraussetzung für eine erfolgreiche und 
effektive Vertretung der Interessen älterer 
Menschen in der Kommunalpolitik. Die 
Seniorenbeiräte müssen auch über die 
notwendigen Partizipationskompetenzen 
verfügen. Im Rahmen des europäischen 
Projekts SEVIR hat kifas gemeinnützige 
GmbH durch eine Bedarfsanalyse ein 
Kompetenzinventar ermittelt.

Seniorenvertretungen sollen Kenntnis-
se über politische Strukturen, Prozesse 
der politischen Entscheidungsfindung 
und Machtausübung, über Inhalte und 
Themen, die für die älteren Generationen 

relevant sind, besitzen. Methodische 
Kompetenzen sollen engagierte Seniore-
nInnen in die Lage versetzen, erfolgreich 
die eigenen Ziele und Strategien im poli-
tischen Engagementumfeld zu verfolgen. 
Soziale Kompetenzen sind wichtig, um 
gruppen- und aufgabenbezogen stimmig 
zu kommunizieren und zu handeln und 
um mit Selbstvertrauen und Geduld ge-
wappnet zu sein.

In Zusammenarbeit mit der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Landesseniorenver-
tretungen hat die kifas gemeinnützige 
GmbH dazu ein seit mehreren Jahren er-
folgreich durchgeführtes Fortbildungspro-
gramm entwickelt. 
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